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Ratenzahlungen bei der KV Business School Zürich 
 
 
Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es? 
 
 Standard: Die Kursgebühren werden semesterweise in Rechnung gestellt.  
 Ratenzahlung: Auf Wunsch können die Semestergebühren in 3 Raten bezahlt werden (ohne Ratenzu-

schlag) 
 

Was kann in Raten bezahlt werden? 
 
 Ratenzahlungen sind nur für Kursgebühren möglich, nicht für Lehrmittel, Prüfungsgebühren oder an-

dere Kosten im Zusammenhang mit der Weiterbildung. 
 Für Kursgebühren unter CHF 1000.- sowie für Seminare sind KEINE Ratenzahlungen  

möglich. 
 
 
Wie beantrage ich eine Ratenvereinbarung? 
 
 Ratenzahlungen müssen bei der Anmeldung zum Kurs einmalig beantragt werden. Wählen Sie dazu 

auf dem Web-Anmeldeformular die Zahlungsoption „Ratenzahlung“ 
 Für nachträgliche Ratenzahlungsanträge (nur schriftlich) und sämtliche zusätzlichen Leistungen im 

Zusammenhang mit Raten wird ein Zuschlag von CHF 100.00 erhoben. Dieser Zuschlag wird antei-
lig auf die Raten aufgeteilt. 

 Ratenvereinbarungen gelten für die ganze Ausbildungsdauer bis auf Widerruf. 
Eine Anpassung der Zahlungsvereinbarung ist nur auf einen Semesterwechsel hin möglich und ist 
kostenlos, sofern die Änderung der Zahlungsvereinbarung vor Ausstellung der Semesterrechnung 
schriftlich beantragt wird. 

 Ratenvereinbarungen werden durch die KV Business School Zürich bestätigt. 
 Ratenvereinbarungen werden nur direkt mit Teilnehmenden abgeschlossen, nicht mit Drittzahlern 

(z.B. Arbeitgebern) 
 

 
Zahlung der Raten 
 
 Die Raten sind in einem Abstand von 30 Tagen fällig. 
 Falls eine Rate nicht fristgerecht bezahlt wird, wird der gesamte geschuldete Betrag gemahnt. 
 Alle Raten müssen vor Semesterende beglichen sein. Andernfalls kann das nächste Semester nicht 

besucht werden, bzw. es werden am Ende der Weiterbildung keine Zertifikate/Diplome oder Zah-
lungsbestätigungen ausgestellt. 
 
 
 
 
 
 


